
18

HINWEISE FÜR EIGENBAUSTÄNDE
Möchten Sie eine individuelle Messestandlösung durch einen eigenen Messebauer? Kein Problem — 
bestellen Sie einfach die Standausführung „leere Fläche | Eigenbau”!

Dazu noch ein paar
nützliche Hinweise:
Wenn Sie einen Wasseranschluss benötigen, 
bitten wir Sie, dies gleich in der Anmeldung 
zu vermerken — wir bemühen uns dann, Ihren 
Stand entsprechend zu platzieren. 

Das Bestellformular der Installationsfirma 
finden Sie im Sommer 2012 unter 
www.buchmesse.de/dienstleister. Die Firma 
berechnet Ihnen für den Wasseranschluss rund 
€ 400,— zzgl. der Leihgebühr für sanitäre Ein-
richtungen. 

Auf der Suche nach einem geeigneten Messe-
standbauer? Wir empfehlen Ihnen die Website 
des Verbandes für Ausstellungs- und  
Messebau: www.famab.de.  
Dort finden Sie eine Mitgliederliste der  
eingetragenen Messebauer. 

Technische Vorschriften
Lesen Sie bitte aufmerksam unsere 
Technischen Vorschriften, die auf 
www.buchmesse.de/technische-vorschriften 
zum Download bereitstehen. Beachten Sie 
insbesondere die Hinweise bezüglich Material-
beschaffenheit, Deckenarten, Standmaße und 
Bauhöhen!

Die folgenden Punkte sind dabei 
sehr wichtig: 
Standgenehmigung 
Jeder Eigenbaustand ist genehmigungspflichtig.
Die Genehmigung ist jedes Jahr neu formlos
zu beantragen. 

Standmaße
Bei ausstellereigenen Ständen ist eine Maßtoleranz
von 5 cm zu berücksichtigen, d. h. das in den Plänen
des Veranstalters vorgegebene glatte Achsmaß ist bei
Standplanung und -bau um 5 cm zu reduzieren.
Bei Überschreitung einer Höhe von 2,5 m angrenzend
zu Standnachbarn sind die Seiten- und Rückwände
einheitlich weiß zu gestalten sowie der Standnachbar
in Kenntnis zu setzen, um eine gegenseitige Ab-
stimmung zu ermöglichen.
Standhöhenüberschreitungen ab 4 m sind kosten- 
pflichtig (siehe „Preisliste 2012“). 

Maximale Standhöhe 
(inkl. Boden, Podeste, Dekor- und Werbe-
elemente): 
Halle 4.1, 4.2 und 6.1: max. 4 m 
Halle 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, 5.1 und 8.0: max. 5 m 

Geschlossene Wände 
Bei Ständen zwischen zwei Hallengängen und 
einer Standbreite von 4 m und mehr ist es im 
Interesse der vis-à-vis stehenden Verlage nicht 
gestattet, eine größtenteils geschlossene Wand 
zu bilden. Mindestens 50 % der auf einen Gang 
weisenden Wand sind deshalb offen zugänglich 
zu halten. 

Denken Sie auch an Ihre Standnummer! Mit 
einem Eigenbaustand sind Sie dazu verpflichtet, 
Ihre Standnummer selbst gut sichtbar am Stand 
anzubringen. 

Längere Auf- und Abbauzeiten 
Ab einer Standgröße von 40 qm können Sie 
gegen eine Gebühr von 750 Euro bereits ab 
dem Donnerstag der Vormessewoche auf das 
Gelände. Die tägliche Öffnungszeit für vorzei-
tigen Aufbau ist von 7.00 bis 21.00 Uhr. Bitte 
beantragen Sie dies rechtzeitig! 

Für den Abbau sind die Messehallen die 
ganze Nacht von Sonntag auf Montag sowie am 
Montag bis 24.00 Uhr geöffnet. Bis dahin muss 
alles geräumt sein, es sei denn, Sie beantragen 
(ebenfalls gegen Gebühr) eine Verlängerung bis 
Dienstag.
 
Bitte senden Sie uns bis spätestens 1. August 
2012 folgende Unterlagen zur Genehmigung: 
1. Standpläne, wenn nötig Detailskizzen 
(Grundrisse, Schnitt und Ansichten), in denen 
Außen- und Höhenmaße eindeutig ersichtlich 
sind
2. Sondergenehmigungsanträge für vorzeitigen 
Aufbau und verlängerten Abbau (gebühren-
pflichtig)

Standpläne für Telefon- und Elektroanschlüsse
senden Sie bitte direkt an die jeweiligen
Servicefirmen. Alle Informationen und Formula-
re erhalten Sie auch auf www.buchmesse.de




